
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/9/8 8Ob228/64,
5Ob535/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1964

Norm

ABGB §96

ABGB §1029 C

Rechtssatz

Ankauf von Kleidungsstücken und Wäsche durch die Ehegattin; keine Haftung des Ehemannes aus der Schlüsselgewalt

der Ehefrau, wenn der Aufwand, der zur Bezahlung des Kaufpreises notwendig ist, mit dem Stand und Einkommen des

Ehemannes in keinem Einklang steht. Stützt der Kläger seinen Anspruch ausdrücklich auf die Verp7ichtung der

Schlüsselgewalt seiner Frau, dann ist nicht zu untersuchen, ob der Klagsanspruch etwa aus dem Grunde des § 1042

ABGB erhoben werden könnte.

Entscheidungstexte

8 Ob 228/64

Entscheidungstext OGH 08.09.1964 8 Ob 228/64

5 Ob 535/81

Entscheidungstext OGH 20.10.1981 5 Ob 535/81

Ähnlich; nur: Ankauf von Kleidungsstücken und Wäsche durch die Ehegattin; keine Haftung des Ehemannes aus

der Schlüsselgewalt der Ehefrau, wenn der Aufwand, der zur Bezahlung des Kaufpreises notwendig ist, mit dem

Stand und Einkommen des Ehemannes in keinem Einklang steht. (T1) = SZ 54/148
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